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Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts 
(Deutschland) eingereicht am 16. Juni 2010 — Sabine 

Hennigs gegen Eisenbahn-Bundesamt 

(Rechtssache C-297/10) 

(2010/C 260/03) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesarbeitsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Sabine Hennigs 

Beklagter: Eisenbahn-Bundesamt 

Vorlagefragen 

1. Verstößt eine tarifliche Entgeltregelung für die Angestellten 
im öffentlichen Dienst, die wie § 27 Bundes-Angestellten
tarifvertrag (BAT) in Verbindung mit dem Vergütungstarif
vertrag Nr. 35 zum BAT die Grundvergütungen in den ein
zelnen Vergütungsgruppen nach Lebensaltersstufen bemisst, 
auch unter Berücksichtigung des primärrechtlich gewährleis
teten Rechts der Tarifvertragsparteien auf Kollektivverhand
lungen (jetzt Art. 28 GRC) gegen das primärrechtliche Ver
bot der Diskriminierung wegen des Alters (jetzt Art. 21 Abs. 
1 GRC) in seiner Konkretisierung durch die Richtlinie 
2000/78/EG ( 1 )? 

2. Falls die Frage 1. durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union oder aufgrund der Vorgaben in der Vorabentschei
dung des Gerichtshofs durch das Bundesarbeitsgericht bejaht 
wird: 

a) Gibt das Recht auf Kollektivverhandlungen den Tarifver
tragsparteien den Gestaltungsspielraum, eine solche Dis
kriminierung dadurch zu beseitigen, dass sie die Ange
stellten unter Wahrung ihres im alten Tarifsystem erwor
benen Besitzstandes in ein neues tarifliches Vergütungs
system überleiten, welches auf die Tätigkeit, Leistung und 
Berufserfahrung abstellt? 

b) Ist die Frage 2. a) jedenfalls dann zu bejahen, wenn die 
endgültige Zuordnung der übergeleiteten Angestellten zu 
den Stufen innerhalb einer Entgeltgruppe des neuen tarif
lichen Entgeltsystems nicht allein von der im alten Tarif
system erreichten Lebensaltersstufe abhängt und wenn die 
in eine höhere Stufe des neuen Systems gelangten Ange
stellten typischerweise eine größere Berufserfahrung auf
weisen als die einer niedrigeren Stufe zugeordneten An
gestellten? 

3. Falls die Fragen 2. a) und b) durch den Gerichtshof der 
Europäischen Union oder aufgrund der Vorgaben in der 
Vorabentscheidung des Gerichtshofs durch das Bundes
arbeitsgericht verneint werden: 

a) Ist die mittelbare Benachteiligung wegen des Alters des
halb gerechtfertigt, weil es sich um ein legitimes Ziel 
handelt, soziale Besitzstände zu wahren, und weil es ein 
angemessenes und erforderliches Mittel zur Erreichung 
dieses Ziels ist, im Rahmen einer Übergangsregelung vo
rübergehend weiterhin ältere und jüngere Beschäftigte un
gleich zu behandeln, wenn diese Ungleichbehandlung 
sukzessive abgebaut wird und faktisch die einzige Alter
native die Absenkung der Vergütung älterer Beschäftigter 
wäre? 

b) Ist die Frage 3. a) unter Berücksichtigung des Rechts auf 
Kollektivverhandlungen und der damit verbundenen Tarif
autonomie jedenfalls dann zu bejahen, wenn Tarifver
tragsparteien eine solche Übergangsregelung vereinbaren?
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4. Falls die Fragen 3. a) und b) durch den Gerichtshof der 
Europäischen Union oder aufgrund der Vorgaben in der 
Vorabentscheidung des Gerichtshofs durch das Bundes
arbeitsgericht verneint werden: 

Ist der Verstoß gegen das primärrechtliche Diskriminierungs
verbot wegen des Alters, der ein tarifliches Entgeltsystem 
prägt und es insgesamt unwirksam macht, auch unter Be
rücksichtigung der damit für die betroffenen Arbeitgeber 
verbundenen Mehrkosten und des Rechts der Tarifvertrags
parteien auf Kollektivverhandlungen stets nur so zu beseiti
gen, dass bis zum Inkrafttreten einer unionsrechtskonformen 
Neuregelung bei der Anwendung der tarifvertraglichen Ent
geltregelungen jeweils die höchste Lebensaltersstufe zugrunde 
gelegt wird? 

5. Falls die Frage 4. durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union oder aufgrund der Vorgaben in der Vorabentschei
dung des Gerichtshofs durch das Bundesarbeitsgericht ver
neint wird: 

Wäre es im Hinblick auf das Recht der Tarifvertragsparteien 
auf Kollektivverhandlungen mit dem unionsrechtlichen Ver
bot einer Diskriminierung wegen des Alters und dem Erfor
dernis einer wirksamen Sanktion bei einem Verstoß gegen 
dieses Verbot vereinbar, den Tarifvertragsparteien zur rück
wirkenden Beseitigung der Unwirksamkeit des von ihnen 
vereinbarten Entgeltsystems eine überschaubare Frist (z.B. 
von sechs Monaten) einzuräumen verbunden mit dem Hin
weis, dass bei der Anwendung des Tarifrechts jeweils die 
höchste Lebensaltersstufe zugrunde zu legen sein wird, falls 
innerhalb der Frist keine unionsrechtskonforme Neuregelung 
erfolgt, und welcher zeitliche Spielraum für die Rückwirkung 
der unionsrechtskonformen Neuregelung könnte gegebenen
falls den Tarifvertragsparteien dabei zugebilligt werden? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesarbeitsgerichts 
(Deutschland) eingereicht am 16. Juni 2010 — Land 

Berlin gegen Alexander Mai 

(Rechtssache C-298/10) 

(2010/C 260/04) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesarbeitsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Land Berlin 

Beklagter: Alexander Mai 

Vorlagefrage 

Verstößt eine tarifliche Entgeltregelung für die Angestellten im 
öffentlichen Dienst, die wie § 27 Bundes-Angestelltentarifvertrag 
(BAT) in Verbindung mit dem Vergütungstarifvertrag Nr. 35 
zum BAT die Grundvergütungen in den einzelnen Vergütungs
gruppen nach Lebensaltersstufen bemisst, auch unter Berück
sichtigung des primärrechtlich gewährleisteten Rechts der Tarif
vertragsparteien auf Kollektivverhandlungen (jetzt Art. 28 GRC) 
gegen das primärrechtliche Verbot der Diskriminierung wegen 
des Alters (jetzt Art. 21 Abs. 1 GRC) in seiner Konkretisierung 
durch die Richtlinie 2000/78/EG ( 1 )? 

( 1 ) Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Fest
legung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der 
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf; ABl. L 303, S. 16. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 29. Juni 2010 — Agrana 
Zucker GmbH gegen Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

(Rechtssache C-309/10) 

(2010/C 260/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Agrana Zucker GmbH 

Beklagter: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft
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